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Abs.: 

 __________________________   _________________________ 
 Name, Vorname      Geburtsdatum, Geburtsort 

 __________________________ 
 Straße, Hausnummer 

 __________________________ 
 PLZ, Ort 

 
 
Gemeindevorstand der  
Gemeinde Allendorf (Eder) 
Schulstraße 5 
35108 Allendorf (Eder) 
 
 
 
Antrag auf Übermittlungssperre / Auskunftssperre nach dem Hessischen Meldegesetz (HMG) 
 
I. Ich bitte Sie, folgende Übermittlungssperre/n einzurichten (Zutreffendes ist angekreuzt): 
 
  Gegenüber einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft der man nicht selbst, aber der ein 

Familienmitglied angehört (§ 32 (2) HMG) 
 
 Gegenüber der Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen an Presse, Rundfunk und andere 

Körperschaften (§ 35 (3 u. 5) HMG) 
 
 Gegenüber Parteien und Trägern von Abstimmungen (§ 35 (1, 2 u. 5) HMG) 
 
 Gegenüber Adressbuchverlagen (§ 35 (4 u. 5) HMG) 
 
 Melderegisterauskunft – online (34 a HMG) 
 
 Direktwerbung / Recht auf informationelle Selbstbestimmung (§ 6 MRRG) 
 
 Bundesamt für Wehrverwaltung 
 
Die Übermittlungssperre soll so lange bestehen bleiben, bis sie von mir schriftlich widerrufen wird. 
 
II. Hiermit bitte ich um Einrichtung einer Auskunftssperre bei Gefahr für Leben, Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange nach § 34 (5) HMG. Begründung (ggf. 
Beweismittel beifügen): 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Auskunftssperre endet nach § 34 (5) HMG mit Ablauf des zweiten auf die Antragstellung 
folgenden Kalenderjahres; sie kann auf Antrag verlängert werden. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 32, 34 Abs. 5, 6, § 34a, § 35 HMG und § 6 MRRG wurden mir 
ausgehändigt. Der Inhalt der Vorschrift ist mir bekannt. 
 
Eine schriftliche Bestätigung zu diesem Schreiben erhalte ich nur, wenn ich eine Auskunftssperre 
nach Abschnitt II. beantragt habe. 
 
 
___________________________________________ 
Datum   Unterschrift 
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§ 32 HMG: Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
 
(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 31 Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Doktorgrad, 
4. Ordensnamen / Künstlernamen, 
5. Tag und Ort der Geburt, 
6. Geschlecht, 
7. Staatsangehörigkeiten, 
8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, Tag des Ein- und Auszugs, bei Zuzug 

aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 
9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht, zusätzlich bei Verheirateten: Tag der 

Eheschließung, 
10. Zahl der minderjährigen Kinder, 
11. Übermittlungssperren und 
12. Sterbetrag und –ort. 

 
(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Tag der Geburt, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. Anschriften, Tag des Ein- und Auszugs, 
6. Übermittlungssperren, 
7. Sterbetag. 

 
Familienangehörige im Sinne von Satz 1 sind die Ehegattin oder der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Betroffene können verlangen, dass ihre Daten nicht übermittelt werden; sie sind hierauf bei der 
Anmeldung nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der 
jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden. 
 
(3) Die Daten nach Abs. 1 und 2 dürfen auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung 
übermittelt werden. § 9 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Datenübermittlung nach Abs. 1 und 2 ist nur dann zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft teilt dem für das Meldewesen zuständigen Ministerium die getroffenen 
Datenschutzmaßnahmen mit. 
 
(4) § 31 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 

§ 34 HMG: Allgemeine Melderegisterauskunft 
(…) 

(5) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der oder dem Betroffenen oder einer anderen Person 
durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige 
Interessen erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen eine Auskunftssperre im 
Melderegister einzutragen. Eine Melderegisterauskunft ist in diesen Fällen unzulässig, es sei denn, dass nach Anhörung 
der oder des Betroffenen eine Gefahr im Sinne des Satzes 1 ausgeschlossen werden kann. Die Auskunftssperre endet 
mit Ablauf des zweiten auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres; sie kann auf Antrag verlängert werden. 
 
(6) Die Auskunftssperre nach Abs. 5 kann im Einzelfall widerrufen werden, wenn ein glaubhaft gemachtes rechtliches 
Interesse an der Melderegisterauskunft offensichtlich das Interesse Betroffener an der Auskunftssperre überwiegt. Sie 
kann auch widerrufen werden, wenn die Meldebehörde aufgrund nachträglich eingetretener oder nachträglich bekannt 
gewordener Tatsachen berechtigt wäre, die Eintragung der Auskunftssperre abzulehnen. In diesen Fällen ist eine 
Anhörung nach § 28 des Hess. Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht mehr erforderlich. (…) 

 
 
 

§ 34 a HMG: Melderegisterauskunft-online (MRA-o) 
 
(1) Einfache Melderegisterauskünfte nach § 34 Abs. 1 können auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung erteilt werden, wenn 

1. der Antrag in der amtlich vorgeschriebenen Form gestellt worden ist, 
2. die Antragstellerin oder der Antragsteller die Betroffene oder den Betroffenen mit Vor- und Familiennamen 

sowie mindesten zwei weiteren der nach § 3 Abs. 1 gespeicherten Daten bezeichnet hat und 
3. die Identität der oder des Betroffenen durch einen automatisierten Abgleich der im Antrag angegebenen mit 

den im Melderegister gespeicherten Daten oder des Betroffenen eindeutig festgestellt worden ist. 
Die der Meldebehörde überlassenen Datenträger oder übermittelten Daten sind nach Erledigung des Antrags 
unverzüglich zurückzugeben, zu löschen oder zu vernichten. 
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(2) Einfache Melderegisterauskünfte können unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 auch mittels automatisierten 
Abrufs über das Internet erteilt werden. § 17 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Antwort ist zu verschlüsseln. Die Eröffnung 
des Internet-Zugangs ist öffentlich bekannt zu machen. Ein Abruf ist nicht zulässig, wenn Betroffene dieser Form der 
Auskunftserteilung widersprochen haben. Die Meldebehörde weist spätestens einen Monat vor der Eröffnung des 
Zugangs zur automatisierten Erteilung von Melderegisterauskünften durch Bekanntmachung auf das Widerspruchsrecht 
hin. 
 
(3) Der automatisierte Abruf über das Internet kann statt über den eigenen Zugang der Meldebehörde auch über 
elektronische Zugangsstellen (Portale) erfolgen. Wird ein Portal nicht in öffentlich-rechtlicher Form betrieben, bedarf es 
der Zulassung durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung. Die Portale haben insbesondere die Aufgaben, 

1. die Anfragenden zu registrieren, 
2. Auskunftsersuchen entgegenzunehmen und an Meldebehörden oder andere Portale weiterzuleiten, 
3. die Antworten entgegenzunehmen, gegebenenfalls zwischen zu speichern und sie weiterzuleiten, 
4. die Zahlung der Gebühren an die Meldebehörden sicherzustellen, 
5. die Datensicherheit zu gewährleisten. 

Die Portale dürfen die ihnen übermittelten Daten nur so lange speichern, wie es für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 35 HMG: Melderegisterauskunft in besonderen Fällen 
 
(1) Die Meldebehörde darf Parteien, anderen Trägern von Wahlvorschlägen und Wählergruppen im Zusammenhang mit 
Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Europäischen Parlament, mit Landtags- und Kommunalwahlen sowie mit 
Ausländerbeiratswahlen in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 
34 Abs. 1 S. 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung 
das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen nicht mitgeteilt werden. Die Empfängerin 
oder der Empfänger hat die Daten spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen. 
 
(2) Für Auskünfte an Träger für Abstimmungen, Bürger- und Volksbegehren gilt Abs. 1 entsprechend. 
 
(3) Begehren Mitglieder gewählter staatlicher oder kommunaler Vertretungskörperschaften, Presse und Rundfunk eine 
Melderegisterauskunft über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnerinnen oder Einwohnern, so darf die Auskunft nur die 
in § 34 Abs. 1 S. 1 genannten Daten Betroffener sowie Tag und Art des Jubiläums umfassen. 
 
(4) Adressbuchverlagen darf Auskunft über 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 

sämtlicher Einwohnerinnen und Einwohnern, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, erteilt werden. 
 
(5) Betroffene haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach Abs. 1 bis 4 zu widersprechen. Sie sind auf ihr 
Widerspruchsrecht bei der Anmeldung und spätestens acht Monate vor Wahlen und Abstimmungen durch öffentliche 
Bekanntmachung hinzuweisen. 
 
(6) Die Meldebehörden haben einmal jährlich und zusätzlich mindestens zwei Monate vor der Datenübermittlung an 
Adressbuchverlage die Einwohnerinnen und Einwohner über die Auskunftssperren nach diesem Gesetz zu unterrichten. 
Die Unterrichtung hat durch öffentliche Bekanntmachung in der durch die Hauptsatzung der Gemeinde vorgesehenen 
Form zu erfolgen. Dabei ist auf die Bedeutung, Arbeitsweise und Möglichkeiten von Adressbüchern auf elektronischen 
Datenträgern hinzuweisen. Die Datenübermittlung an Adressbuchverlage darf von der Übernahme der Kosten für die 
öffentliche Bekanntmachung abhängig gemacht werden. 
 
(7) Zum Zwecke unabhängiger wissenschaftlicher Forschung dürfen die Meldebehörden personenbezogene Daten ohne 
Einwilligung der Betroffenen nur für bestimmte Forschungsvorhaben übermittelt, soweit die schutzwürdigen Belange der 
Betroffenen wegen der Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung nicht 
beeinträchtigt werden. Der Einwilligung der Betroffenen bedarf es nicht, wenn das öffentliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange der Betroffenen erheblich überwiegt und der 
Forschungszweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Sobald der Forschungszweck dies erlaubt, sind die 
Daten und Hinweise, mit deren Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann, gesondert zu speichern und nach 
Erreichen des Forschungszwecks zu löschen. 
 
(8) Bei Melderegisterauskünften nach Abs. 1 bis 4 und 7 gilt § 34 Abs. 4 entsprechend. 
 

§ 6 MRRG Schutzwürdige Interessen Betroffener 
 

Schutzwürdige Interessen der Betroffenen dürfen durch die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten nicht beeinträchtigt werden. Schutzwürdige Interessen werden insbesondere beeinträchtigt, wenn die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung, gemessen an ihrer Eignung und ihrer Erforderlichkeit zu dem vorgesehenen Zweck, den 
Betroffenen unverhältnismäßig belastet. Die Prüfung, ob schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt 
werden, entfällt, wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist. 


